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Um mit der schlechten Nachricht zu be-
ginnen: Es gibt derzeit in der Bundes-
republik keine verlässliche empirische 
Dauerbeobachtung zum Ausmaß der 
Vernachlässigung und Misshandlung 
von Kindern respektive zu den dadurch 
verursachten Gefährdungen des Kin-
deswohls. Vernachlässigung von Kin-
dern wird hier ganz allgemein verstan-
den als „(…) andauernde oder wieder-
holte Unterlassung fürsorglichen Han-
delns sorgeverantwortlicher Personen 
(Eltern oder andere von ihnen autori-
sierte Betreuungspersonen), welches zur 
Sicherstellung der physischen und psy-
chischen Versorgung des Kindes not-
wendig wäre“ [1]. Unter dem Begriff der 
Misshandlung von Kindern werden psy-
chische und physische Formen der Ge-
waltanwendung gefasst [2]. Frank und 
Räder beschreiben zwei Formen der psy-
chischen Misshandlung, je nachdem, ob 
bei der Gefährdung elterliches Tun oder 
Unterlassen im Vordergrund steht. Die 
erste ist eine aktive Form und beinhal-
tet feindliche, abweisende oder ignorie-
rende Verhaltensweisen von Eltern oder 
Erziehenden gegenüber einem Kind. Sie 
wird dann als Misshandlung bezeichnet, 

wenn sie zum festen Erziehungsbestand-
teil gehört. Die zweite ist durch Unter-
lassen gekennzeichnet und wird als Vor-
enthalten der für eine gesunde emotio-
nale Entwicklung erforderlichen Bezie-
hungserfahrungen definiert [3, 4]. Unter 
physischer Misshandlung wird „(…) die 
nicht zufällige körperliche Verletzung 
eines Kindes infolge von Handlungen 
der Eltern oder Erziehungsberechtigten 
(…)“ [5] gefasst.

Auf die Datenlage zu Vernachlässi-
gungen und Misshandlungen wird im 
Folgenden näher eingegangen, während 
der Bereich des sexuellen Missbrauchs 
als weitere Kategorie in der Trias der 
Kindeswohlgefährdung weitestgehend 
außen vor gelassen wird. Der Begriff der 
„Kindeswohlgefährdung“ selbst wird 
wiederum hier in erster Linie als juris-
tischer Begriff respektive Leitkategorie 
für die Ausübung des staatlichen Wäch-
teramtes für die Kinder- und Jugend-
hilfe verwendet. Rekurriert wird dabei 
neben dem SGB VIII im Kern auf die 
entsprechenden Regelungen des Kind-
schafts- und Familienrechts im Bürger-
lichen Gesetzbuch (BGB). Hier wird im 
§ 1666, Absatz 1 festgelegt, dass bei einer 
Gefährdung des körperlichen, geistigen 
oder seelischen Wohls des Kindes das 
Familiengericht entsprechende Maßnah-

men zu treffen hat, um die Gefahr abzu-
wenden. Nicht näher eingegangen wird 
auf die sozialwissenschaftlichen Impli-
kationen des Kindeswohlbegriffs.

Auf die eingangs benannte defizi-
täre Datenlage zu diesem Bereich ver-
weist bereits der Zehnte Kinder- und Ju-
gendbericht, der sogenannten Kinder-
bericht [6]. Anstatt einer verlässlichen 
empirischen Dauerbeobachtung wird in 
Deutschland nicht zuletzt auch auf em-
pirische Untersuchungen ganz unter-
schiedlicher Qualität sowie auf Schät-
zungen zum Ausmaß von körperlichen 
Bestrafungen, Vernachlässigungen und 
Misshandlungen zurückgegriffen [7]. 
Auf dieser Grundlage wird beispiels-
weise davon ausgegangen, dass etwa die 
Hälfte bis zwei Drittel der deutschen El-
tern ihre Kinder körperlich bestrafen 
[8]. Der Elfte und zuletzt auch der Drei-
zehnte Kinder- und Jugendbericht spre-
chen unter Berufung auf empirische Stu-
dien aus den 1990er-Jahren davon, dass 
10% bis 15% aller Eltern ihre Kinder häu-
fig und schwerwiegend körperlich be-
strafen [9, 10]. Nimmt man diese Anga-
be und bezieht sie auf die unter Sechs-
jährigen, wären zwischen 415.000 bis zu 
etwas mehr als 623.000 Kinder im Jahre 
2008 hiervon betroffen. Presseberichte 
wiederholen immer wieder die Schät-
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zungen des UN-Kinderhilfswerks. Dem-
nach wird die Zahl der verwahrlosten 
und misshandelten Kinder für Deutsch-
land mit etwa 200.000 veranschlagt [11]. 
Als Untergrenze ist bei Günther Dee-
gener schließlich von Schätzungen in 
einer Höhe von 50.000 Kindern zu le-
sen, die unter erheblichen Vernachlässi-
gungen zu leiden haben [12].

Diese Aufzählung ließe sich beliebig 
fortführen, jedoch macht bereits diese 
sehr grobe Zusammenstellung von se-
riösen Untersuchungen, aber auch von 
mitunter nicht immer genau zu rekon-
struierenden Schätzungen die Defizi-
te der Datenlage deutlich: Die Definiti-
onen und Begrifflichkeiten weichen er-
heblich voneinander ab beziehungswei-
se gehen ineinander über. Die in den 
Blick genommenen Gewaltformen sind 
nicht die gleichen und werden auch 
nicht gleichermaßen berücksichtigt. Die 
Erhebungsverfahren der Basisdaten für 
die Schätzungen divergieren, und letzt-
lich werden zum Teil ganz unterschied-
liche Altersgruppen für die Berechnung 
der Schätzgrößen herangezogen. Im Zu-
sammenhang mit den unterschiedlichen 
Schätzungen zu Kindesvernachlässi-
gungen und -misshandlungen wird so-
mit lediglich von den Experten/-innen 
einhellig konstatiert, dass man es hier 
mit einem erheblichen „Dunkelfeld“ zu 
tun hat.

Im Folgenden wird vor allem auf Er-
gebnisse der Gesundheitsstatistik, der 
Kriminalstatistik sowie der amtlichen 
Kinder- und Jugendhilfestatistik rekur-
riert. Zielsetzung ist es, dieses Feld auf 
Grundlage der wenigen verfügbaren In-
formationen und bei allen Unzuläng-
lichkeiten der Datenquellen quantitativ 
empirisch zu vermessen. Damit verbun-
den ist eine Bewertung der Datengrund-
lage. Dabei wird nicht jedes Datum der 
genannten Statistiken oder auch dar-
auf aufbauender Untersuchungen zur 
Quantität und Qualität von Vernachläs-
sigungs- und Misshandlungsfällen bei 
Kindern berücksichtigt. Das würde den 
hier vorgegebenen Rahmen sprengen.

Im Fokus stehen einerseits eine An-
näherung an das Ausmaß von Vernach-
lässigungen und Misshandlungen von 
Kindern sowie andererseits die Heraus-
arbeitung von Erkenntnissen über die 

Zusammenfassung · Abstract

Bundesgesundheitsbl 2010 · 53:1002–1010  DOI 10.1007/s00103-010-1125-9
© Springer-Verlag 2010

S. Fendrich · J. Pothmann

Einblicke in die Datenlage zur Kindesvernachlässigung und 
Kindesmisshandlung in Deutschland. Möglichkeiten und 
Grenzen von Gesundheits-, Kriminal- und Sozialstatistiken

Zusammenfassung
Derzeit ist für Deutschland von einer defizi-
tären Datenlage zum Ausmaß der Vernach-
lässigung und Misshandlung von Kindern re-
spektive den dadurch verursachten Gefähr-
dungen des Kindeswohls auszugehen. An-
haltspunkte zu diesen Gefährdungslagen lie-
fern neben sporadischen Untersuchungen 
die Daten der Kriminalstatistik, der Gesund-
heitsstatistiken sowie der amtlichen Kinder- 
und Jugendhilfestatistik. Die Statistiken ma-
chen deutlich, dass entgegen der öffent-
lichen Wahrnehmung Kindstötungen zur-
zeit auf einem – historisch gesehen – nied-
rigen Niveau stagnieren beziehungsweise in 
den letzten Jahren weiter abgenommen ha-
ben. Gleichzeitig steigt laut den statistischen 
Daten die Sensibilität gegenüber möglichen 
Gefährdungen von Kindern vor Vernachläs-
sigungen und Misshandlungen. Speziell für 

die Kinder- und Jugendhilfe leistet hierzu 
die Konkretisierung des Schutzauftrages für 
das Jugendamt zur Vermeidung von Kindes-
wohlgefährdungen (§ 8a SGB VIII) einen Bei-
trag. Allerdings weiß man zu wenig über die
se Kontexte. Notwendig bleibt eine Verbes-
serung der Datenlage. Um dies zu erreichen, 
ist die regelmäßige Erfassung und Doku-
mentation von Vernachlässigungs- und Miss-
handlungsfällen einzufordern. Vielverspre-
chend könnte hier eine regelmäßige Erfas-
sung von Daten über eine amtliche Statistik 
beim „Allgemeinen Sozialen Dienst“ des Ju-
gendamtes sein.

Schlüsselwörter
Datenlage · Kindesvernachlässigung · 
Kindesmisshandlung · Falldokumen- 
tation · Jugendamt

Insights into the state of data about neglect and 
abuse of children in Germany. Possibilities and 
limitations of health, crime and social statistics

Abstract
The present database concerning the ex-
tent of neglect and abuse of children in Ger-
many and accordingly the endangerment of 
their health and well-being has to be consid-
ered as deficient. Yet the degree of danger 
is indicated by sporadic empirical research 
as well as the police statistics on criminali-
ty, the health statistics and the official statis-
tics on child and youth welfare. In contrast 
to the general public opinion the analyses of 
the available data have shown a stagnation 
in the infanticide rate at a historically low lev-
el and even a decline in infanticide in recent 
years. Meanwhile, according to statistics the 
sensitivity to the threats of neglect and abuse 
of children is increasing. Especially the clarifi-
cation of the order for protection in the Child 

and Youth Welfare Act (§ 8a SGB VIII) contrib-
uted to the raised interest and attention from 
child and youth welfare services. However, 
these contexts are insufficiently researched, 
which makes an improvement of the data-
base inevitable. Therefore, a continuous reg-
istration and documentation of cases of child 
neglect and abuse is necessary. A promis-
ing option to attain a significant database is 
a routine collection of data in the context of 
an official statistic by the child and youth wel-
fare departments.

Keywords
Database · Child neglect · Child abuse · Case 
documentation · Youth welfare department
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Lebenslagen der in Not geratenen Kin-
der, aber auch die Reaktionen insbeson-
dere der Kinder- und Jugendhilfe in Fäl-
len von Kindesvernachlässigungen und 
-misshandlungen. Wir beschränken uns 
dabei in der Regel auf Kinder vor Errei-
chen des schulpflichtigen Alters. Damit 
konzentrieren sich die folgenden Aus-
führungen zwar nicht ausschließlich, 
aber doch – soweit das über die Daten 
überhaupt zu differenzieren ist – in ers-
ter Linie auf den Tatort Familie. Nicht 
näher eingegangen wird hingegen auf 
die Datenlage zu den derzeit in der öf-
fentlichen Aufmerksamkeit stehenden 
Misshandlungs- und Missbrauchsfällen 
an Schulen.

Es wird im Folgenden zunächst ein 
Blick in die Gesundheitsstatistiken so-
wie die „Polizeiliche Kriminalstatistik“ 
(PKS) geworfen. Anschließend werden 
die Daten der amtlichen Kinder- und Ju-
gendhilfestatistik betrachtet. Hierüber 
wird das der Kinder- und Jugendhilfe 
zur Verfügung stehende Instrumentari-
um zur Vorbeugung vor und Abwendung 
von Vernachlässigungen und Misshand-
lungen abgebildet. In den Blick genom-
men wird ferner, in welchen Fallkonstel-
lationen der Hilfen zur Erziehung eine 
Gefährdung des Kindeswohls eine mehr 
oder weniger große Rolle spielt. Die ab-
schließenden Folgerungen entwickeln 
eine mögliche Perspektive zur Verbes-

serung der Datenlage über eine Auswei-
tung der Erhebung bei den Jugendäm-
tern im Rahmen der amtlichen Kinder- 
und Jugendhilfestatistiken.

Kindesmisshandlung und 
Kindesvernachlässigung im 
Spiegel von Gesundheits- 
und Kriminalstatistik

Versucht man sich einen Überblick über 
die Zahl der vernachlässigten und miss-
handelten Kinder zu verschaffen, so 
lohnt ein Blick in die Statistiken des Ge-
sundheitswesens. Angaben über die Op-
fer von Verbrechen im Kontext von Ver-
nachlässigungen und Misshandlungen 
beinhaltet hingegen die PKS. Bei Wei-
tem wird hierüber das bereits eingangs 
benannte Dunkelfeld zwar nicht voll-
ständig aufgehellt, aber zumindest liegen 
mit diesen Daten erste Anhaltspunkte 
über die Zahl gewaltsam getöteter Kin-
der einerseits sowie – blickt man aus-
schließlich auf die PKS – über das Aus-
maß und die Entwicklung von Vernach-
lässigungen und Misshandlungen von 
Kindern und deren öffentliche Wahr-
nehmung andererseits vor.

Statistiken des Gesundheitswesens 
unter besonderer Berücksichtigung 
der Todesursachenstatistik

Die Statistiken des Gesundheitswesens 
können die Folgen von Misshandlungen 
und Vernachlässigungen erfassen. Mög-
liche Folgen sind somatische und psy-
chische Beeinträchtigungen. Zumin-
dest denkbar wäre es daher, über ent-
sprechende Daten einen Anhaltspunkt 
zum Ausmaß von Kindeswohlgefähr-
dungen zu erhalten. Die umfassendste 
Statistik über Erkrankungen in der Be-
völkerung in Deutschland, die Statistik 
der „Diagnosedaten der Patienten und 
Patientinnen in Krankenhäusern“�, er-
fasst allerdings fast keine Merkmale, aus 
denen direkt auf familiäre Ursachen ge-
sundheitlicher Probleme geschlossen 
werden könnte. Die diagnostischen Zu-
satzkategorien der in der Statistik ver-
wendeten „Internationalen statistischen 
Klassifikation der Krankheiten und ver-
wandter Gesundheitsprobleme“ (ICD-
10) [13], die Rückschlüsse auf eine Kin-
deswohlgefährdung nahelegen, werden 
offenbar nur sporadisch kodiert: In der 
Kategorie „Missbrauch von Personen“ 
(ICD-10: T74) wurden bundesweit für 

  �	 �Über Patienten/-innen niedergelassener 
Ärzte/-innen liegt im Übrigen keine ver
gleichbare bundesweite Statistik vor.
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Abb. 1 9 Zahl der Opfer 
von Körperverletzungen 
und von Mord-, Totschlags- 
und Tötungsdelikten sowie 
Körperverletzungen mit 
Todesfolge im Alter von un-
ter sechs Jahren (Deutsch-
land; 2000 bis 2008; Anga-
ben pro 10.000 der alters-
entsprechenden Bevölke-
rung). Unter der Katego-
rie Körperverletzung wer-
den die Straftaten gefähr-
liche und schwere Kör-
perverletzung, Misshand-
lung von Schutzbefohle-
nen, fahrlässige Körperver-
letzung, Körperverletzung 
im Amt sowie vorsätzliche 
leichte Körperverletzung 
zusammengefasst. [Quelle: 
Polizeiliche Kriminalstatis-
tik (PKS) (http://www.bka.
de/pks), versch. Jahrgänge; 
eigene Berechnungen]
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das Jahr 2008 für unter fünfjährige Kin-
der drei Fälle und in der Kategorie „An-
dere Probleme mit Bezug auf die Erzie-
hung“ (ICD-10: Z62) in dieser Alterska-
tegorie kein Fall ausgewiesen. Zwei Fäl-
le werden für Kinder zwischen fünf und 
zehn Jahren ausgewiesen [14].

Zu den Kindstötungen auch als Fol-
ge häuslicher Gewalt scheint die Daten-
lage etwas besser zu sein. Die Todesursa-
chenstatistik liefert als jährliche Voller-
hebung Informationen über die im je-
weiligen Berichtsjahr Gestorbenen. Ba-
sis dieser Statistik sind die von den lei-
chenschauenden Ärzten/-innen ausge-
stellten Todesbescheinigungen. Diese 
werden teilweise durch die Sterbefall-
daten der zuständigen Standesämter er-
gänzt. Erfasst wird, neben Alter und Ge-
schlecht, das ursächlich zum Tode füh-
rende Grundleiden. Diese Daten werden 
entsprechend der ICD aufbereitet. Somit 
liegen über diese Datenquelle Hinwei-
se über das Ausmaß der durch Gewalt-
einwirkung zu Tode gekommenen Kin-
der vor.

Allerdings steht und fällt die Aussa-
gekraft der Todesursachenstatistik mit 
der Qualität der Angaben der Ärzte/-in-
nen. In jedem einzelnen Fall muss zu-
nächst vom Arzt entschieden werden, ob 
es sich um einen natürlichen oder einen 
nicht natürlichen Tod handelt. Nur bei 
einem nicht natürlichen Tod werden po-
lizeiliche beziehungsweise staatsanwalt-
schaftliche Ermittlungen eingeleitet und 
eine Obduktion durchgeführt�. Doch 
auch wenn eine Obduktion erfolgt, kön-
nen durch ungenaue Angaben zur Di-
agnose, zur Auswahl des Grundleidens 
oder zur Signierung statistische Verzer-
rungen verursacht werden. Hinzu kom-
men noch die Tötungsdelikte/Todesfälle, 
deren Ursache auch nach einer Obdukti-
on nicht genau benannt werden kann.

Für das Jahr 2008 weist die Statistik 
40 Fälle aus, bei denen Kinder unter zehn 
Jahren aufgrund eines tätlichen Angriffs 

  �	 �Eine Sektionspflicht für zum Beispiel alle 
Kinder, die zu Hause tot aufgefunden werden, 
gibt es in Deutschland – anders als in anderen 
europäischen Ländern oder auch als in der 
ehemaligen DDR – in der Regel nicht.

zu Tode gekommen sind�. In den letz-
ten drei Jahrzehnten ist diese Zahl aller-
dings deutlich gesunken. Lag der Anteil 
im Jahre 1980 noch bei 1,5 Fällen bezogen 
auf 100.000 der altersgleichen Bevölke-
rung, so betrug er im Jahre 2008 0,6 Fäl-
le. Laut Todesursachenstatistik werden 
insbesondere unter einjährige Säuglinge 
Opfer eines tätlichen Angriffs�. Mit zu-
nehmendem Alter sinkt dieses Risiko. 
Während 2008 bei den unter Einjährigen 
3,5 Tötungen pro 100.000 der altersglei-
chen Bevölkerung bekannt wurden, lag 
dieser Anteil bei den Ein- bis unter Fünf-
jährigen mit 0,4 sowie bei den Fünf- bis 
unter Zehnjährigen mit 0,2 jeweils deut-
lich unter einem Fall pro 100.000 Kin-
der. Von allen 424 über die Todesursa-
chenstatistik zwischen 2000 und 2008 
erfassten Fällen waren 48,4% der Op-
fer unter einem Jahr, 29,2% zwischen ein 
und vier sowie 22,4% zwischen fünf und 
neun Jahren.

Alles in allem ist festzuhalten, dass – 
ohne die einzelnen Schicksale verharm-
losen zu wollen – Kindstötungen, ins-
besondere aufgrund von Misshandlung 
und Vernachlässigung, singuläre Ereig-
nisse sind. Sie sind – so gesehen – nur 
die „Spitze des Eisbergs“, stellen damit 
aber auch ein Symptom für den gesell-
schaftlichen Stellenwert von Kindern so-
wie die Bedingungen des Aufwachsens 
junger Menschen in unserer Gesellschaft 
dar.

  �	 �Berücksichtigt wird hier die Kategorie 
„Tätlicher Angriff“, ICD10 [X85–Y09 (http://
www.gbe-bund.de)]. Hierunter fallen bei-
spielsweise tätliche Angriffe durch Erhängen, 
Strangulieren oder Ersticken (X91), tätliche 
Angriffe durch Ertränken (X92) oder tätliche 
Angriffe mit scharfem Gegenstand (X99).

  �	 �Mitunter werden Neugeborene direkt nach 
der Geburt Opfer eines Tötungsdelikts durch 
die Mutter. Angebote, die diesen sogenann-
ten Neonatizid verhindern sollen, sind zum 
Beispiel Babyklappen und die Möglichkeit der 
anonymen Geburt. Hierüber wird in Deutsch-
land kontrovers diskutiert. In den letzten 
Jahren ist trotz der ungeklärten Rechtslage 
die Anzahl dieser Angebote gestiegen. Mitt-
lerweile ist bundesweit von rund 80 Baby-
klappen auszugehen, mehr als 30 Kliniken 
bieten zudem anonyme Geburten an. Es 
fehlen jedoch verlässliche Daten zur Inan-
spruchnahme dieser Angebote [15, 16].

Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)

Die PKS dokumentiert jährlich die der 
Polizei bekannt gewordenen strafrecht-
lichen Sachverhalte. Grundlage für die 
PKS sind die jährlichen Meldungen der 
Polizeidienststellen zu den bekannt ge-
wordenen und von ihnen bearbeiteten 
Straftaten. Gemeldet werden die Anga-
ben nach Abschluss der Ermittlungen 
und vor der Aktenübergabe an die Staats-
anwaltschaft [17]. Es werden Angaben 
zur Art des Verbrechens, zum Tatort und 
zur Tatzeit, Daten zu den Tätern/-innen, 
aber auch zu den Opfern erhoben. Ver-
fügbar sind somit für den hier im Fokus 
stehenden Kontext Angaben sowohl zu 
den Mord-, Totschlags- und Tötungsop-
fern (a) als auch zu den Opfern von Kör-
perverletzungen (ohne Todesfolge) (b)�. 
Unterschieden wird dabei nach einzel-
nen Altersgruppen. In dem hier vorgege-
benen Rahmen werden die Angaben für 
die unter Sechsjährigen betrachtet�.

Mord-, Totschlags- und 
Tötungsopfer – Straftaten 
gegen das Leben

Blickt man in der PKS zunächst auf die 
Zahl der erfassten Mord-, Totschlags- 
und Tötungsopfer, so zeigt sich hier seit 
Anfang der 1990er-Jahre tendenziell ein 
Rückgang. Insgesamt summiert sich 
diesen Daten zufolge die Zahl der un-
ter sechsjährigen getöteten Kinder für 
das Jahr 2008 auf 178. Nimmt man noch 
die Körperverletzungen mit Todesfolge 
hinzu – diese werden in der PKS nicht 
den „Straftaten gegen das Leben“, son-
dern den „Rohheitsdelikten und Straf-
taten gegen die persönliche Freiheit“ zu-

  �	 �Im Einzelnen sind folgende Straftatbestände 
von Relevanz: a) Mord, Totschlag, fahrlässige 
Tötung und Körperverletzung mit Todesfol-
ge. Zu b) Gefährliche und schwere Körper-
verletzung, Misshandlung von Schutzbefoh-
lenen, fahrlässige Körperverletzung, Körper-
verletzung im Amt und vorsätzliche leichte 
Körperverletzung.

  �	 �Grundsätzlich unterscheiden die veröffent
lichten Standardtabellen der PKS die Anga-
ben zu den Opfern nach folgenden Alters-
gruppen: unter sechs Jahre, sechs bis unter 
14 Jahre, 14 bis unter 18 Jahre, 18 bis unter 
21 Jahre, 21 bis unter 60 Jahre, 60 Jahre und 
älter.
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geordnet – zählt man insgesamt 185 Fäl-
le. Das sind 27,5% weniger als noch im 
Jahr 2000 mit einem Wert von 255. Bezo-
gen auf 10.000 Kinder im Alter von un-
ter sechs Jahren ist die Quote von 0,45 im 
benannten Zeitraum aufgrund der rück-
läufigen Kinderzahlen in etwa gleich ge-
blieben (. Abb. 1)�.

In welchem Ausmaß diese Straftaten 
in einem Zusammenhang mit dem fami-
liären Umfeld stehen und somit als In-
dikatoren für Kindeswohlgefährdung 
durch Vernachlässigung und Misshand-
lung im familiären Raum dienen können, 
lässt sich der PKS nicht genauer entneh-
men, allerdings liegen diesbezüglich va-
ge Hinweise vor. So besteht bei Straf-
taten wie „Mord“ in der Regel eine Be-
ziehung zwischen Täter/-in und Opfer 
vor der Tat�. Es ist davon auszugehen, 
dass dies erst recht im Falle von Kinds-
tötungen gilt. So kommt eine Vollerhe-

  �	 �Auch mit Blick auf die Ergebnisse der PKS ist 
von einem erheblichen Dunkelfeld auszu-
gehen. Nach neueren rechtsmedizinischen 
Studien bei Tötungsdelikten kann von einer 
Dunkelziffer von etwa eins zu eins ausgegan-
gen werden. Es liegen jedoch auch erheblich 
höhere Schätzungen für die Dunkelziffer vor 
[18].

  �	 �Im Jahr 2008 weist die PKS nur in 228 der 
926 Fälle keine Vorbeziehung zwischen 
Tatverdächtigem/-er und Opfer aus. Über 
die Standardtabellen der PKS liegen diesbe
züglich allerdings keine altersdifferenzie-
renden Angaben vor.

bung in den rechtsmedizinischen Insti-
tuten über die in Deutschland von 1985 
bis 1990 getöteten Kinder unter 18 Jahren 
zu dem Ergebnis, dass 231 der 357 in die-
sem Zeitraum getöteten Minderjährigen 
(64,7%) von ihren Eltern getötet worden 
sind [18]. Mit Blick auf weitere differen-
ziertere Daten zu den Hintergründen bei 
Tötungsdelikten von Kindern kommt die 
PKS somit an ihre Grenzen. Vielmehr 
muss hierfür auf entsprechende Ergeb-
nisse kriminologischer Untersuchungen 
zurückgegriffen werden.

Körperverletzung und 
Misshandlung von 
Schutzbefohlenen

Es ist bekannt, dass aufgrund eines er-
heblichen „Dunkelfeldes“ die PKS nur 
bedingt dazu in der Lage ist, die Krimi-
nalitätswirklichkeit abzubilden. Dies gilt 
vor allem auch für Gewaltdelikte gegen 
Kinder und ist insbesondere dann gül-
tig, wenn es sich um die hier vor allem 
in den Blick genommene Gewalt ge-
genüber Vorschulkindern im familiären 
Raum handelt. So ist bei Kleinkindern, 
die von einem Bekannten beziehungs-
weise nahen Verwandten – womöglich 
einem Elternteil – misshandelt worden 
sind, davon auszugehen, dass Ängste und 
Schuldgefühle sowie eine vor allem in 
ganz jungen Jahren nicht (ausreichend) 
vorhandene Artikulationsfähigkeit mas-

sive Hinderungsgründe darstellen kön-
nen, von ihrem Martyrium zu berichten. 
Ferner ist die Zahl der zur Anzeige ge-
brachten und strafrechtlich verfolgten 
Körperverletzungen in diesen Fällen im 
hohen Maße mit der Anzeigebereitschaft 
in der Bevölkerung verknüpft. Auch die-
ser Aspekt ist bei der hier in den Blick ge-
nommenen Opfergruppe, die in der Re-
gel noch nicht die Schule besucht, von 
besonderer Bedeutung.

Bei Betrachtung der Zahlen der zur 
Anzeige gebrachten Körperverletzungen 
gegen Kinder im Alter von unter sechs 
Jahren ist unter Berücksichtigung der 
dargestellten Einschränkungen zwischen 
2000 und 2008 ein Anstieg zu konstatie-
ren. Die Zahl der Opfer hat sich im an-
gegebenen Zeitraum von zehn auf 14 pro 
10.000 Kinder im Alter von unter sechs 
Jahren erhöht. Nur ein Teil dieser Straf-
taten rekurriert allerdings auf Gewalt 
gegen Kinder im „familiären Raum“. 
Maßgebliche strafrechtliche Grundla-
gen für Gewalt gegen Kinder im „fami-
liären Raum“ wiederum sind in der Rub-
rik „Körperverletzung“ die sogenann-
ten „Misshandlungen von Schutzbefoh-
lenen“ gemäß § 225 StGB [19]. Bei den 
unter Sechsjährigen hat die Zahl dieser 
Form der Körperverletzung zwischen 
2000 und 2008 pro 10.000 der genann-
ten Altersgruppe von 1,9 auf 4,4 zuge-
nommen (. Abb. 1). Allerdings taugen 
– wie bereits angedeutet – diese Werte 
nicht als Indikator für eine sich zuspit-
zende Gefährdungslage von Kindern. 
Vielmehr ist es so, dass hierüber ein sich 
veränderndes Anzeigeverhalten doku-
mentiert wird. Hingewiesen wird mit 
diesen Daten demnach auf so etwas wie 
die Entstehung einer „Kultur des Hinse-
hens“.

Kindeswohlgefährdungen und 
die Kinder- und Jugendhilfe 
im Spiegel der Kinder- und 
Jugendhilfestatistiken

Die bislang über die Gesundheits- und 
Kriminalstatistik in den Blick genom-
menen Vernachlässigungen und Miss-
handlungen können aus juristischer Per-
spektive weitestgehend jeweils als Fälle 
von Kindeswohlgefährdungen klassifi-
ziert werden. Diese werden auch – so-

Tab. 1  Entwicklung von Fällen der Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahmen und Sorge-
rechtsentzüge für Kinder im Alter von unter sechs Jahren (Deutschland; 2005 bis 2008; 
Angaben pro 10.000 der altersentsprechenden Bevölkerung)

Jahr Hilfen zur Erziehung (KJH-
Statistik)a

Vorläufige Schutzmaßnahmen 
(KJH-Statistik)b

Sorgerechtsentzüge 
(KJH-Statistik)c

2005 62,5 7,3 9,0

2006 70,1 8,8 10,1

2007 84,4 10,6 11,6

2008 104,2 13,3 13,3
aBerücksichtigt worden sind die im Erhebungsjahr begonnenen Hilfen. Angaben zur Erziehungsberatung wur-
den nicht berücksichtigt. Auch fehlen aus methodischen Gründen die ab 2007 verfügbaren Ergebnisse zu den 
Hilfen gem. § 27 SGB VIII ohne weitere Verbindung zu Hilfen gem. §§ 28 bis 35 SGB VIII. Bezieht man diese Hilfen 
für 2008 noch mit ein, so ergibt sich eine Quote von 120 Hilfen pro 10.000 der unter Sechsjährigen. bBerücksich-
tigt werden die Inobhutnahmen plus die Herausnahmen. cÜber die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik 
liegen zu den Sorgerechtsentzügen keine Angaben zum Alter der Minderjährigen vor. Diesbezüglich besteht 
mit Blick auf eine bundesweite Verteilung der Fälle zu den Sorgerechtsentzügen ein Erkenntnisdefizit. Die hier 
ausgewiesenen Angaben zum Alter der Kinder und Jugendlichen basieren auf einer Schätzung. Laut Unter-
suchungsergebnissen liegt bei Sorgerechtsmaßnahmen der Anteil der Kinder im Alter von unter sechs Jahren 
zwischen 40% und 45%. Für die hier vorgenommene Schätzung wurde ein Anteil von 45% zugrunde gelegt. 
(Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, Eingliederungs-
hilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige; Vorläufige Schutzmaßnahmen; Sorge-
rechtsentzug; versch. Jahrgänge; eigene Berechnungen)
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fern das Familiengericht hierüber ent-
sprechend entscheidet – im Kontext der 
amtlichen Kinder- und Jugendhilfesta-
tistik erfasst. Die hier zusammengefass-
ten sozialstatistischen Erhebungen um-
fassen aber nicht nur die Anzeigen so-
wie die tatsächlich vom Familiengericht 
beschlossenen Sorgerechtsentzüge, son-
dern auch jenseits dessen zeitlich befris-
tete Kriseninterventionen – sogenannte 
Inobhutnahmen – von vor allem Jugen-
dämtern (a) sowie Leistungen der Kin-
der- und Jugendhilfe im Falle einer dem 
Wohl des Kindes nicht entsprechenden 
Erziehung – die sogenannten Hilfen zur 
Erziehung (b) [20]. Für letztgenann-
te Leistungen stehen über die Statistik 
immerhin Anhaltspunkte für die Fälle 
zur Verfügung, die aufgrund einer Ge-
fährdung des Kindeswohls von den Fa-
milien in Anspruch genommen wer-
den. Gleichwohl, um dies vorwegzuneh-
men: Nicht jeder Fall der Hilfe zur Erzie-
hung ist auch ein Fall von Kindeswohlge
fährdung.

Kriseninterventionen und 
Sorgerechtsentzüge

Die Kinder- und Jugendhilfe macht auf-
tragsgemäß im Notfall keinen Halt vor 
der Privatsphäre der Familie. Sofern das 
Jugendamt im Einzelfall zur Einschät-
zung kommt, dass eine dringende Gefahr 
für das Kindeswohl besteht, ist es dem 
Gesetz nach berechtigt und verpflich-
tet, das Kind vorübergehend in seine Ob-
hut zu nehmen (§ 42 SGB VIII). Im Jahr 
2008 wurden insgesamt 32.253 vorläufige 
Schutzmaßnahmen als Kriseninterventi-
onsform bei akuter Gefährdung des Kin-
deswohls registriert. In den letzten Jah-
ren ist die Anzahl dieser Maßnahmen 
deutlich gestiegen, und zwar insbeson-
dere bei den jüngeren Jahrgängen. So ist 
für die unter Sechsjährigen zu konstatie-
ren: Im Vergleich zum Jahr 2005, in dem 
3154 Maßnahmen gezählt wurden, belau-
fen sich die Fallzahlen für 2008 bereits auf 
5543 (+76%). Damit erhöht sich die „Inob-
hutnahmequote“ für die unter Sechsjäh-
rigen von sieben auf 13 Kinder pro 10.000 

der altersentsprechenden Bevölkerung 
(. Tab. 1). Für keine andere Altersgrup-
pe zeigt sich zwischen 2005 und 2008 ei-
ne vergleichbare Zunahme [21]. Dement-
sprechend hat sich der Anteil von Maß-
nahmen bei Kindern unter sechs Jahren 
am Gesamtvolumen zwischen 2005 und 
2008 von 12% auf 17% erhöht.

Eine Folge der vorläufigen Schutz-
maßnahme kann sein, dass die Jugend
ämter beim Familiengericht einen voll-
ständigen oder teilweisen Entzug der 
elterlichen Sorge anzeigen. 2008 wur-
den über alle Altersgruppen hinweg 
14.906 Eingaben bei Gericht gemacht. 
Mit dieser Zahl wurde der höchste Stand 
seit Anfang der 1990er-Jahre erreicht. 
Während im Zeitraum von 1991 bis 2005 
die Anzeigenzahl zwischen 8000 und 
9000 Fällen lag, ist sie seitdem bis auf 
die besagten rund 14.900 Eingaben an-
gestiegen. Auch nimmt die Zahl der Ent-
scheidungen des Familiengerichts für ei-
nen vollständigen oder zumindest teil-
weisen Entzug der elterlichen Sorge zu; 
für das Jahr 2008 liegt diese bei 12.244. 
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Abb. 2 8 Hilfen zur Erziehung (ohne Erziehungsberatung) aufgrund einer Gefährdung des Kindeswohls nach Hilfearten 
(Deutschland; 2008; begonnene Hilfen; Anteil in %). Grundsätzlich können bis zu drei Angaben bei den Angaben zu den 
Gründen für eine Hilfe gemacht werden. Hilfen zur Erziehung sowie die damit verbundenen Hilfen für junge Volljährige 
können von jungen Menschen bis zum 27. Lebensjahr in Anspruch genommen werden. Die sogenannten „27er-Hilfen“ 
gehören zu den Hilfen zur Erziehung. Dahinter verbergen sich von der Hausaufgabenhilfe für besonders benachteilig-
te Kinder bis zur stationären Unterbringung unterschiedliche Hilfesettings. Es dominieren allerdings familienorientierte 
ambulante Hilfeformen, sodass die Leistungen hier den familienunterstützenden und -ergänzenden Hilfen zugeordnet 
werden. [Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe 
für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige 2008 (Standardtabellen); eigene Berechnungen]
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Zwar werden Altersangaben bei Sorge-
rechtsentzügen in der amtlichen Statis-
tik nicht erhoben, Untersuchungen las-
sen aber vermuten, dass bei zirka 40% 
dieser Fälle Kinder im Alter von unter 
sechs Jahren betroffen sind [22]. Bevöl-
kerungsrelativiert zeigt sich ein Anstieg 
der Sorgerechtsentzüge bis auf aktuell 13 
pro 10.000 der unter Sechsjährigen im 
Jahr 2008 (. Tab. 1).

Leistungen der Hilfen zur Erziehung

Hilfen zur Erziehung bieten jungen 
Menschen und deren Familien grund-
sätzlich Unterstützung bei einem brei-
ten Spektrum familiärer und Sozialisati-
onsprobleme. Voraussetzung für ihre In-
anspruchnahme ist, dass eine dem Wohl 
des Kindes entsprechende Erziehung 
nicht mehr gewährleistet ist – gedacht ist 
dabei, nicht immer gleich von einer Kin-
deswohlgefährdung auszugehen. In die-
sen Fällen steht ein differenziertes Ins-
trumentarium an sozialpädagogischen 
Handlungsformen zur Verfügung – von 
kurzzeitigen familienunterstützenden 
Hilfen bis hin zu langfristigen Unter-
bringungen außerhalb der eigenen Fami-
lie wie eine Vollzeitpflege- oder Heimer-
ziehungshilfe. Über die amtliche Kinder- 
und Jugendhilfestatistik wird dokumen-
tiert, dass im Jahre 2008 rund 904.200 
junge Menschen von Leistungen der Hil-
fen zur Erziehung erreicht wurden. Bezo-
gen auf die unter 21-Jährigen sind das – 
statistisch betrachtet – etwa 5% der jun-
gen Menschen.

Beschränkt man den Blick auf die 
nur in einem Jahr begonnenen Hilfen 
zur Erziehung, so ist für 2008 von etwa 
453.300 Leistungen gemäß §§ 27 bis 35 
SGB VIII mit zirka 501.500 jungen Men-
schen auszugehen. Zieht man hiervon die 
knapp 307.500 Fälle der Erziehungsbera-
tung (60%) ab, so verbleiben etwas mehr 
als 194.000 Kinder. Rund 49.800 von die-
sen sind im Alter von unter sechs Jah-
ren. Bevölkerungsbezogen bedeutet dies, 
dass aktuell für 120 pro 10.000 der unter 
Sechsjährigen in einem Jahr eine erzie-
herische Hilfe neu begonnen wird. Die-
se Quote hat seit 2005 deutlich zugenom-
men (. Tab. 1).

Das Spektrum der Gründe für eine 
Hilfe zur Erziehung ist weit gefächert 
und reicht von Defiziten bei der Kindes-
versorgung über fehlende Erziehungs-
kompetenz der Eltern bis hin zu kind-
lichen Entwicklungsauffälligkeiten. Die 
Daten zu den begonnenen Hilfen ge-
ben Auskünfte darüber, in welchen Fäl-
len eine Gefährdung des Kindeswohls ei-
ne mehr oder weniger große Rolle spielt. 
Von den insgesamt etwa 145.800� im Jah-
re 2008 neu gewährten Hilfen zur Erzie-
hung (ohne Erziehungsberatung) ging es 
in rund 22.800 Fällen um eine Gefähr-
dung des Kindeswohls. Das sind nicht 
ganz 16% aller Maßnahmen und ent-

  �	 �Zugrunde gelegt wird hier die Zahl der 
gewährten Hilfen zur Erziehung, nicht die 
Zahl der durch die Hilfen zur Erziehung 
erreichten jungen Menschen. Diese Summe 
liegt für das Jahr 2008 bei den weiter oben 
genannten rund 194.000.

spricht damit – statistisch gesehen – un-
gefähr jeder sechsten Hilfe.

Bei den familienersetzenden Maß-
nahmen spielen Kindeswohlgefähr-
dungen die größere Rolle. Etwa 27% aller 
eingeleiteten Fremdunterbringungen ste-
hen in einem Zusammenhang mit einer 
Kindeswohlgefährdung. Bei jeder drit-
ten Vollzeitpflege sowie fast jeder vierten 
Heimerziehung geben die Jugendämter 
eine solche Gefährdung mit als Grund 
für die Maßnahme an (. Abb. 2). Bei 
den ambulanten und damit eher fami-
lienunterstützenden oder auch -ergän-
zenden Hilfen ist dieser Anteil mit 10% 
deutlich geringer. Allerdings unterschei-
den sich die Ergebnisse für einzelne Hil-
fearten erheblich voneinander. So wird 
für die sozialpädagogische Familienhil-
fe mit 16% eine erheblich höhere Quote 
als beispielsweise für die Erziehungsbei-
standschaften oder auch für die Betreu-
ungshilfen mit jeweils 5% ausgewiesen.

Wie unterscheiden sich Fälle der Hil-
fen zur Erziehung mit und ohne viru-
lente Gefährdung des Kindeswohls? Zur 
Beantwortung dieser Frage wird im Fol-
genden auf eine Auswertung der Einzel-
daten im „Forschungsdatenzentrum der 
Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder“ (FDZ) zurückgegriffen. Diese 
bezieht sich auf die Ergebnisse des Jahres 
2007. So gut wie keine Unterschiede zei-
gen sich dabei mit Blick auf die Famili-
enkonstellationen oder auch den Migra-
tionshintergrund (. Tab. 2). Bei beiden 
Fallgruppen liegt der Anteil der betrof-
fenen jungen Menschen aus Familien, in 
denen die beiden Elternteile nicht mehr 
zusammenleben, mit 66% beziehungs-
weise 67% ähnlich hoch. Auch bezogen 
auf den Migrationshintergrund – gemes-
sen über die ausländische Herkunft eines 
Elternteils sowie die im Haushalt gespro-
chene Sprache – zeigen sich so gut wie 
keine Unterschiede.

Differenzen zeigen sich hingegen mit 
Blick auf das Geschlecht, das Alter so-
wie einen Transfergeldbezug der Fami-
lien. Bezogen auf die Anzahl von Jun-
gen und Mädchen wird für Hilfen zur 
Erziehung aufgrund einer Gefährdung 
des Kindeswohls in etwa eine Gleich-
verteilung deutlich. Werden bei den 
gewährten Leistungen jedoch andere 
Gründe als eine Kindeswohlgefährdung 

Tab. 2  Hilfen zur Erziehung aufgrund einer Gefährdung des Kindeswohls nach Hilfe
arten (Deutschland; 2007; begonnene Hilfen; in %)

  Keine Kindeswohlgefährdung (n=139.452) Kindeswohlgefährdung (n=26.080)

Geschlecht

Männlich 58,3 50,1

Weiblich 41,7 49,9

Alter (von … bis unter … Jahren)

0–6 20,8 41,7

6–15 49,7 44,1

15–27 29,5 14,2

Transferleistungsbezug

Ja 57,7 75,4

Nein 42,3 24,6
Berechnungsgrundlage sind die über die Hilfen zur Erziehung erreichten und in den Familien lebenden jungen 
Menschen. [Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder: Statistiken 
der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, 
Hilfe für junge Volljährige 2007 (Einzeldatensätze); eigene Berechnungen]
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angegeben, zeigt sich die bekannte Über-
zahl von Jungen. Mit Blick auf das Alter 
sind knapp 42% der in Familien mit ei-
ner Hilfe zur Erziehung aufgrund einer 
Gefährdung des Kindeswohls lebenden 
jungen Menschen unter sechs Jahre alt. 
Spielt bei der Gewährung der Maßnah-
men hingegen eine Kindeswohlgefähr-
dung keine Rolle, liegt der Anteil der un-
ter Sechsjährigen bei lediglich 21%. Und 
drei von vier Familien, die aufgrund ei-
ner Gefährdung des Kindeswohls eine 
Hilfe zur Erziehung in Anspruch neh-
men, sind auf Transferleistungen ange-
wiesen. Zum Vergleich: Ist die Gefähr-
dung des Kindeswohls kein maßgeb-
licher Grund für die Hilfegewährung, 
liegt dieser Wert bei immer noch be-
achtlichen, aber deutlich geringeren 58% 
(. Tab. 2).

Schlussfolgerungen

Es ist eingangs bereits darauf hingewie-
sen worden, dass es kaum empirisch ab-
gesicherte Erkenntnisse über das Aus-
maß und die Anzahl vernachlässigter 
und misshandelter Kinder in Deutsch-
land gibt. Auch die diesbezüglich im-
mer wieder zitierten Schätzgrößen und 
Hochrechnungen bringen keine Klar-
heit, sie machen vielmehr die Erkennt-
nisdefizite deutlich. Da stimmen Be-
grifflichkeiten und Definitionen nicht 
überein, werden unterschiedliche Al-
tersgruppen herangezogen oder es va-
riieren die für die Schätzung erforder-
lichen Basisdaten.

Auch aus den Analysen von Gesund-
heits-, Kriminal- und Sozialstatistiken 
können letztendlich nur wenige Aus-
künfte über das Ausmaß der Kinderver-
nachlässigungen und Kindesmisshand-
lungen gewonnen werden. Die Statis-
tiken beschränken sich immer auf be-
stimmte mehr oder weniger weit gefass-
te Tatbestände. Zudem nähern sich die 
berücksichtigten Datenerhebungen dem 
Untersuchungsgegenstand aus ganz un-
terschiedlichen Perspektiven. Zu unter-
scheiden ist dabei eine medizinische, ei-
ne kriminologische sowie eine sozial-
pädagogische Herangehensweise.

Die vorangegangenen Analysen deu-
ten ein doppeltes Erkenntnisproblem an. 
Weder weiß man etwas über die Gesamt-

zahl von Vernachlässigungs- und Miss-
handlungsopfern durch elterliche Ge-
walt10 noch etwas über die Zahl der ge-
fährdeten Kinder und Jugendlichen, die 
in den Akten der Jugendämter geführt 
werden. Zumindest bei letztgenanntem 
Punkt könnte sich zur Verbesserung der 
Datenlage möglicherweise ein Blick über 
nationale Grenzen hinweg lohnen. So ist 
aus der englischen Kinder- und Jugend-
hilfe bekannt, dass hier in den Jugend
ämtern, aber auch an zentraler Stelle 
Kinder und Jugendliche mit einem so-
genannten „Child Protection Plan“ (Kin-
derschutzplan) in einem „Child Protec-
tion Register“ (Kinderschutzregister) er-
fasst werden [23]. Zur Verbesserung der 
Datenlage scheint es überlegenswert, ei-
ne entsprechende Registrierung auch für 
die Kinder- und Jugendhilfe in Deutsch-
land zu prüfen. Über eine solche Daten-
grundlage wäre es möglich, Schlussfol-
gerungen für die fachliche und recht-
liche Weiterentwicklung des Kinder-
schutzes abzuleiten.

Vorstellbar wäre beispielsweise auch 
die Erweiterung der amtlichen Kinder- 
und Jugendhilfestatistik mit Blick auf 
ernst zu nehmende Meldungen von Ge-
fährdungslagen an „Allgemeine Sozi-
ale Dienste“ sowie auf die in diesen Fäl-
len eingeleiteten Maßnahmen der Ju-
gendämter [24]. Damit würde man die 
Datengrundlage gleich an zwei Stel-
len verbessern, und zwar mit Blick auf 
die Gefährdungslagen von Kindern so-
wie bezogen auf die Aktivitäten der Ju-
gendämter bei entsprechenden Gefähr-
dungseinschätzungen11. Ein Erfolg ver-
sprechender und effizienter Ansatz wä-

10	Auch wenn das in den vorangegangenen 
Ausführungen nicht weiter vertieft werden 
konnte, so scheint diese Feststellung ohne 
Weiteres übertragbar auf potenzielle Vernach-
lässigungs- und Misshandlungsfälle an Schu-
len respektive allgemein in Einrichtungen des 
Bildungs- und Erziehungswesens.

11	 Auf kommunaler Ebene sowie in den Bun-
desländern sind entsprechende Entwick-
lungen für die letzten Jahre zu konstatie-
ren. Jugendämter haben damit begonnen, 
Gefährdungsmeldungen und Kinderschutz-
fälle gesondert zu dokumentieren. Auf kom-
munaler Ebene werden verschiedene Ansätze 
verfolgt, um zuverlässige Daten über das Aus-
maß und den Umfang von Kindeswohlgefähr-
dungen zu erheben.

re die möglichst umfassende Erfassung 
von Kindeswohlgefährdungen durch 
die Fachkräfte im „Allgemeinen Sozi-
alen Dienst“.

Eine weitere Option für eine Verbes-
serung der Datengrundlage wäre die Er-
weiterung der amtlichen Kinder- und 
Jugendhilfestatistik um eine Erhebung 
über die Tätigkeiten des „Allgemeinen 
Sozialen Dienstes“ unter Berücksichti-
gung der Kinderschutzaufgaben, eine so-
genannte „ASD-Statistik“. Gemeint sind 
eine Erfassung des gesamten Leistungs-
spektrums sowie die Dokumentation der 
Bearbeitungstiefe von Aufgaben durch 
die „Allgemeinen Sozialen Dienste“. In 
einem Kategoriensystem könnten hier-
bei das Ausmaß einer möglichen Kin-
deswohlgefährdung sowie das Agieren 
der Jugendämter in diesen Fällen erho-
ben werden. Hierüber könnte ein wich-
tiger Beitrag geleistet werden, das empi-
rische Wissen über die „Allgemeinen So-
zialen Dienste“ als zentrale Akteure bei 
der Wahrnehmung des Schutzauftrages 
für Kinder und Jugendliche durch die Ju-
gendämter in Deutschland zu erhöhen.
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Eine neue Chance für die 
Hepatitis-C-Forschung

Eine chronische Virusinfektion kann das 

Risiko für eine Leberkrebserkrankung erhö-

hen. Das Hepatitis-C-Virus (HCV), das nur 

Menschen und Schimpansen infizieren kann, 

muss an vier verschiedene Oberflächenmo-

leküle der Leberzelle binden, um sie zu infi-

zieren. Mäuse besitzen solche Rezeptoren auf 

den Leberzellen zwar, jedoch passen sie nicht 

zu den viralen. Wissenschaftler glichen das 

HCV jetzt an Mäuse an, deren Immunsystem 

dem der Menschen sehr ähnelt.

Vor allem CD81 und Occludin müssen 

menschlich sein, um eine Infektion zu ermög-

lichen. Forscher haben nun den CD81-Rezep-

tor in menschlichen Leberzellen durch den 

Maus-CD81 ersetzt. In einem elektrischen 

Feld haben sie die Viren durch winzige Löcher 

in der Zellmembran eingeschleust. Das Virus 

hat sich in den Zellen vermehrt und die neu-

en Viren wurden so oft in die veränderten Le-

berzellen eingebracht, bis sie auch ohne Hilfe 

die Zellen mit Maus-CD81 befallen konnten. 

Auch weiterhin können menschliche Zellen 

infiziert werden, allerdings kann sich das 

Virus nicht in den Mauszellen vermehren.

Dies ist der erste Schritt zu einem neuen 

Kleintiermodell, welches dringend für immu-

nologische Untersuchungen und die Impf-

stoffentwicklung benötigt wird.

Literatur:  
Bitzegeio J, Bankwitz D et al (2010) 

Adaptation of Hepatitis C Virus to Mouse 

CD81 Permits Infection of Mouse Cells in 

the Absence of Human Entry Factors. PLoS 

Pathog 6: doi:10.1371/journal.ppat.1000978
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